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Änderungsantrag  AN/BV0130/2011/06
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Stadtverordnetenversammlung  07.12.2011 

 
 
 
Einreicher:  Fachdienst I/3 Kämmerei/Steuern 
   
 
Betreff: Änderungsantrag zum Beschluss zur Haushaltssatzung 2012 gemäß § 65 BbgKVerf 

 
 

Änderungsantrag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung von Hennigsdorf beschließt nachfolgende redaktionelle 
Änderungen aus den Lesungen in den Fachausschüssen. Diese werden Bestandteil der 
Haushaltsunterlagen. 
 
Seite 016, Punkt 4 – Vorbericht  
Es muss im zweiten Abschnitt des Textes heißen: 
„Letztlich soll 2015 ein Einsatzleitwagen für 200 T€ angeschafft werden.“ Fälschlich stand da die 
Summe von 300 T€. 
 
Im nächsten Textabsatz ist die Maßnahmeplanung „Straßenbau“ der Anlage 6.8 (statt 6.7) zu 
entnehmen. 
 
Seite 126  Produktbeschreibung Produkt 11102 – Verwaltungssteuerung 
In der Produktbeschreibung unter der Rubrik Basiszahlen werden diese in 2011 und 2012 dem 
aktuellen Stand angepasst: 
Unternehmen Stadt (MA gesamt)   2011 = 603 2012 = 606 
davon Stadtverwaltung    380  385 
 
Seite 350  Teilproduktplan 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst 
Hier wurden versehentlich beim Sachkonto Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf 
4.000 € statt nur 400 € im Ansatz 2012 geplant. 
 
Bei der redaktionellen Bearbeitung des Haushaltes ist ein weiterer Fehler festgestellt worden. Im 
Teilproduktplan 12601 – Brandschutz – wurden die angezeigten Planzahlen der Feuerwehr im 
Teilfinanzplan 2012 und folgende Jahre nicht übernommen. Der Haushaltsansatz fehlt bei zwei 
Sachkonten völlig. Dort müssen folgende Planzahlen stehen: 
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Seite 171 – Teilfinanzplan 12601 – Brandschutz 
 
        2012    2013    2014    2015 
 
Sachkonto 12601.783100  10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
Auszahlungen für den Erwerb 
Von übrigem Sachanlagevermögen 
 
Sachkonto 12601.783200    8.000 €   8.000 €   8.000 €   8.000 € 
Auszahlungen für den Erwerb von 
Geringwertigen Wirtschaftsgütern 
 
 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen             ja   nein 
 
 
 
 
 
 
Hennigsdorf, 07.12.2011 
 
 
 
 
 
 

Schulz 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 


